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konkretisiert. Sie sind so ausgestaltet , daß f akt isch.. jeder 
den Untersuchungsorganen und den Staatsanwalt zur Kenntnis 
gelangende Hinweis auf eine mögliche Straftat eine solche 
Prüfung auslösen kann.
Zum Zwecke der Oberprüfung dieser Hinweise und in Vorbereitung 
der Entscheidung über die Einleitung- oder Nichteinleitung eines 
Ermittlungsverfahrens haben die Untersuchungsorgane und der
Staatsanwalt "die notwendigen Prüfuncshondlunoen vorzunehmen'’ 
(vgl. § 95 (2) StPO). Sie machen das eigentliche strafprozes
suale Prüfungsverfahren aus. Als Prüfungshandlungen sind sämt
liche strafprozessualen Naßnahmen zulässig, welche die vsr-
fassunnsmäSioen Grundrechte der * V iuurner ment )9Gint rnc 1*1 Ir 2.n 9n •'
Darüber hinaus sind die Befragung des Verdeghtigen und, venn 
es zu diesem Zweck unumgänglich ist, seine Zuführung- zuläs
sig (vgl. 0 95 (2) 2. Satz StPO). Auch Maßnahmen zur Glut-
alkoholbsstimmung und erkennungsdienstliche Maßnahmen kennen 
angeorrj.net werden, wenn dies zur Prüfun'^cid.es Verdachts einer 
Straftat erforderlich ist (vgl. § 4^^4) vfitPO) .
Die Beschuldigtenvernehmung und die nähme prozessualer 
Zwangsmaßnahmen sind unzulässig (vgl. § 95 (2) 3. Satz StPO). 
Dieses Verbot ist bei der ^jwl.ärung von Handlungen strefun- 
mündiger oder zurechnungj^wi^ehiger Personen sowie bei der 
Untersuchung von Verfehlungen in bezug auf Durchsuchungen und 
Beschlagnahmen aufg’eho.b'en (vgl. 5§ 99 2. Satz sowie § 100 (3) 
stPo).

V  . _
Die in der Untersuchungspraxis bewährten und am häufigster, ange 
wandten strsfprozessualen Maßnahmen des Prüfungsverfahrens sind
in der einschlägigen strafverfahrensrechtlichen Literatur der 

o  ̂ 3DDR“ und in einem Lehrmaterial der Hochschule des MfS darge
stellt .
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